
Protokoll zu den Lohnverhandlungen 2010 der Parteien des GAV der elvetino AG 
 
Anlässlich der Lohnverhandlungen vom 2. November 2010, 19. November 2010 und 15. 
Dezember 2010 haben die Parteien des GAV der elvetino AG folgendes vereinbart: 
 

1. Der GAV 2006 der elvetino AG (Stand 1. Januar 2010) wird mit Wirkung ab 1. Januar 
2011 wie folgt geändert: 
“8.1 Dieser GAV tritt am 1. Januar 2006 in Kraft und wird auf unbestimmte Dauer abgeschlossen. Er kann von 

den Vertragsparteien unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist jeweils auf den 31. Dezember, 
frühestens aber auf den 31. Dezember 2011 2012, gekündigt werden.“  

 
2. Die Mindestgrundlöhne und die Überzeitentschädigungen pro Stunde werden mit 

Wirkung ab 1. Januar 2011 gemäss nachfolgendem Anhang I des GAV 2006 der 
elvetino AG angepasst. 
 

3. Die Grundlöhne aller festangestellten Mitarbeiter mit Vollzeitpensum werden per 1. 
Januar 2011 um Fr. 80.- pro Monat erhöht. Bei einem Teilzeitpensum wird der Grund-
lohn um den anteilsmässigen Betrag von Fr. 80.- erhöht.  

 
4. Die Stundenlöhne der Aushilfen werden per 1. Januar 2011 um Fr. 0.55 (inkl. 

Ferienentschädigung) erhöht. 
 

5. Vom Überzeitguthaben, welches der einzelne festangestellte Mitarbeiter per 31. De-
zember 2010 auf seinem persönlichen Arbeitszeitkonto aufweist, werden 75% mit 
dem Januarlohn 2011 zu den im Jahr 2010 gültigen Ansätzen ausbezahlt, sofern der 
Mitarbeiter nicht Realkompensation wünscht. Der Rest wird auf den nächsten Monat 
vorgetragen. 

 
6. Überzeit-Minussaldi per 31. Dezember 2010 können durch zusätzliche Einteilung von 

Überzeit in den Monaten Januar und Februar 2011 kompensiert werden. Per 28. 
Februar 2011 noch bestehende Minussaldi werden auf Null gestellt. 

 
7. elvetino AG verpflichtet sich, ab 1. Januar 2011 keine Verweise mit Kündigungsan-

drohung mehr auszusprechen, bevor der betroffene Mitarbeiter nicht persönlich 
angehört worden ist. 
 

8. Dieses Verhandlungsprotokoll geht in zweifacher Ausfertigung an jede Vertragspartei.  
 
 
Zürich, ___. Dezember 2010 
 
Die Parteien des GAV der elvetino AG: 
 
Für die elvetino AG: 
 
 
______________________  ______________________ 
Y. Locher  S. Wettstein 
 
Für die Gewerkschaft des Verkehrspersonals SEV:  
 
 
______________________  ______________________ 
B. Spalinger   C. F. Noto 
 
 
Für die Unia: 
 
 
______________________  ______________________ 
M. Moretto  V. Alleva 
 

Beilage: Neuer Anhang I zum GAV 2006, gültig ab 1. Januar 2011 



 
 

Anhang I: Mindestgrundlöhne, funktionsabhängige Zulagen    

      

 Funktion Mindestgrundlohn Überzeitentschädigung Uniformreinigung 

   (pro Stunde)   

          

Speisewagen Chef de Service/Chefsteward, Festangestellt 4100 pro Monat 31.55 600 pro Jahr  

und Railbar Obersteward, Festangestellt 3800 pro Monat 29.25 600 pro Jahr  

 Steward, Festangestellt 3615 pro Monat 27.75 600 pro Jahr  

 Steward, Aushilfe 23.75 pro Stunde 29.70 1) 2 pro Arbeitstag  

      

          

Nachtzug Teamleiter Nachtzug, Festangestellt 3920 pro Monat 30.15 600 pro Jahr  

 Nachtzugbegleiter, Festangestellt 3620 pro Monat 27.85 600 pro Jahr  

 Nachtzugbegleiter, Aushilfe 23.20 pro Stunde 29.00 1) 2 pro Arbeitstag  

          

          

Stationäre Obersteward, Festangestellt 3900 pro Monat 29.95 600 pro Jahr  

Bahnhof- Steward, Festangestellt 3615 pro Monat 27.75 600 pro Jahr  

gastronomie Steward, Aushilfe 24.35 pro Stunde 30.45 1) 2 pro Arbeitstag  

          

      

Logistik Magaziner/Wagenreiniger,  Festangestellt 3750 pro Monat 28.85   

 Magaziner/Wagenreiniger,  Aushilfe 23.75 pro Stunde 29.70 1)   

       

      
1) Während der Überzeit wird die Überzeitentschädigung anstelle des Grundlohnes ausbezahlt 

 
 

Diverse Zulagen CHF     

       

Geburtszulage der kantonal vorgeschriebene Ansatz, mind. 600 

       

Auswärtige Übernachtung 25 pro Nacht (nebst effektiven Übernachtungskosten; ausser Nachtzug) 

       

Railbardienste über 15 Stunden 10    

       

Spesenpauschale Nachtzug 50 pro Reise (65, wenn mehr als 15 Stunden pro Weg)  

       

Reinigungspauschale Nachtzug 55 pro Wagen für Fahrpersonal   

       

Couplage Nachtzug 50 pro Weg (75, wenn mehr als 15 Stunden pro Weg) 

       

Spezialzulage Mobile 0.35 pro Stunde     

        

 


